
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatz ung

des Wasserbeschaffungsverbandes Buch

vom 06.05.2011

Die Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Buch vom 10.04.1999 in der
Fassung der Änderungssatzung vom 09.08.2001 wird wie folgt geändert:

§1

§ 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die Grundgebühr je Zähler beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern der Nenngröße bis 7
m3/h € 55,80 pro Kalenderjahr.
Zähler mit größerer Durchlaufmenge werden nicht eingebaut.

§2

§ 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Gebühr beträgt pro m3 entnommenen Wassers € 0,73.

§3

§16 erhält folgende Fassung:

Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Gebühren und Kosten wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe
erhoben.

§4

Inkrafttreten

Die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Buch, den 06.05.2011

Wasserbeschaffungsverband Buch

(Verbandsvorsteher)


